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 Veröffentlicht am 04.03.1987

Norm

ABGB §1068

Rechtssatz

Selbst bei erheblicher Geldwertveränderung kommt eine nicht ausdrücklich vereinbarte Geldwertanpassung bei

Ausübung des Wiederkaufsrechtes nicht in Betracht, wenn der mit der Einräumung des Wiederkaufsrechtes verfolgte

Vertragszweck dem bei Vereinbarung einer auflösenden Bedingung entsprach.
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